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GEMEINDE WINHORING - BEBAUUNGSPLAN NR. 6 .KRONBERG*

3. ANDE_RUNG DES URSPRUNGLICHEN BESTANDSBEREICHES
UND 1. ANDERUNG DES ERWEITERUNGSBEREICHES

BEGRUNDUNG

Bereich 1. Anderung des Erweiterungsbereiches:

Aktueller Stand des bestehenden Bebauungsplanes Nr. 6 ,Kronberg" ist die 2. Anderung
des Bestandsbereiches mit der Erweiterung mit Satzungsbeschluss vom 31.07.2012.

Die jetzige 1.Anderung des Erweiterungsbereiches umfasst die Anderung im Bereich der
Parzellen Nr. P 26 bis P 28, sowie der Parzellen Nr. P 17 und P 18.

Anderungen fUr Parzellen Nr. P 26 bis P 28:

Aufgrund der Verkaufsverhandlungen besteht der Wunsch, die Parzelle Nr. P 26 mit ei-
ner groBeren GrundstUcksfldche auszuweisen. Entsprechend wird die ParzellengréBe Nr.
P 26 von bisher ca. 630 m2 auf ca. 1.059 m2 vergroRBert.

Die Festsetzung bezlglich der bisher vorgesehenen Einzelhausbebauung bleibt beste-
hen.

Die beiden verbleibenden Parzellen P 27 und P 28 waren bisher jeweils als Einzelhaus
eingetragen. Die beiden Parzellen werden zu einem groBen Einzelhausgrundstuck zu-
sammengelegt.

Die neue Einzelhausparzelle Nr. 27 weist eine GrundstlcksgréBe von ca. 1.086 m2 auf.

Die Festsetzungen fUr den Erweiterungsbereich bleiben uneingeschrankt gultig, durch
die Anderung von 3 Einzelhdéusern in 2 Einzelhduser andert sich lediglich die Zuordnung
der Parzellennummern zu den zuldssigen Wandhdhen und auch zur zuldssigen Grund-
fldichenzahl.

In den Festsetzungen betrifft dies die Parzellenangaben der Ziffer A. 2 ,MaB der bauli-
chen Nufzung™ und der Ziffer A.7 ,Nutzungsschablone™. Der im Planteil enthaltene HO-
henplan wird entsprechend der Parzellendnderung berichtigt.

Anderungen fUr Parzellen Nr. P 17 und P 18:

Bei der Parzelle P 17 wird der bisher vorgesehene Parkstreifen an der nérdlichen Grund-
stlcksgrenze dem Grundstlck zugeschlagen (heue GrundstucksgroBe ca. 1.252 m?2), da
im Zufahrtsbereich zum Erweiterungsgebiet ein zusatzlicher Parkstreifen nicht fur erfor-
derlich gehalten wird.

Im Weiteren wird das Baufenster der Garage der Parzelle P 17 vergréBert jeweils bis auf
3 m bis zur nérdlichen und westlichen Grundsticksgrenze, da der Eigentimer eine
3- fach Garage errichten will.

Bei Parzelle P 18 soll eine Anderung der westlichen Grundstickgrenze durchgefhrt
werden, die Parzelle P 18 wird dadurch von bisher ca. 1483 m2 auf ca. 1.041 m?2 verklei-
nert.

Die Baugrenzen werden an der Westseite an die neue GrundstUcksgrenze angepasst.
Die Baugrenze an der Sudseite bleibt mit einem Abstand von 5,00 m beibehalten.

Die Festsetzungen des Erweiterungsbereiches blieben fir die Anderung der Parzellen
P 17 und P 18 weiterhin unver&ndert gultig.



Bereich 3. Anderung des urspriinglichen Bestandsbereiches:

Durch die Anderung der westlichen Grundsticksgrenze der Parzellen P 18 des Erweite-
rungsbereiches kommt es zu einer VergroBerung des bestehenden Grundstucks Nr. 22
des Bestandsbereiches um ca. 440 m2.

FUr das Grundstuck Nr. 22 wird gleichzeitig die Baugrenze nach Siden und Osten ver-
gréBert, um die Méglichkeit einer Gebdudeerweiterung zu schaffen.

FUr das Grundstuck Nr. 22 bleiben die bisherigen Festsetzungen des Bestandsbereiches
uneingeschrankt gultig.

Durch den neuen Grenzverlauf zwischen Grundsttiick Nr. 22 der BestandsflGche und Par-
zelle Nr. P 18 der Erweiterungsfldche wird die Bestandfldche um ca. 440 m? vergroBert,
die Erweiterungsfliche gleichzeitig um diesen Wert verkleinert.

Der Gemeinderat der Gemeinde Winhdring hat in der Sitzung am 22.05.2012 die 3. An-
derung des urspringlichen Bestandsbereiches und die 1 Anderung des Erweiterungsbe-
reiches des Bebauungsplanes Nr. 6 "Kronberg" beschlossen.

aufgestellt: Neudtting, den 15.06.2012, gedndert 04.06.2012, gedndert 01.08.2012
Satzungsbeschluss 18.12.2012



	Deckblatt Begründung
	Begründung
	Bereich 1. Änderung des Erweiterungsbereiches
	Änderungen für Parzellen Nr. P 26 bis P 28
	Änderungen für Parzellen Nr. P 17 und P 18

	Bereich 3. Änderung des ursprünglichen Bestandsbereiches





